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Newsletter 9 | Karlie Group GmbH i.I. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Nachgang zu unserem Newsletter 8 vom 24.05.2017 dürfen wir Sie nachstehend 

über die Anleihegläubigerversammlung vom 29.05.2017 sowie über den weiteren 

Fortgang des Verfahrens informieren. 

 

1. Anleihegläubigerversammlung vom 29.05.2017 

Wie bereits in unserem Newsletter 6 vom 22.04.2017 ausgeführt, war der einzige 

Tagesordnungspunkt die Wahl eines gemeinsamen Vertreters. 

Die Mehrheit sprach sich auf der Anleihegläubigerversammlung vom 29.05.2017 

gegen einen gemeinsamen Vertreter aus, sodass kein! gemeinsamer Vertreter für 

die Anleihegläubiger bestellt wurde. 

Dies bedeutet vornehmlich, dass Sie Ihre Forderung selbst zur Tabelle anmelden 

müssen. Sofern Sie dies noch nicht gemacht haben sollten, raten wir an, dies nun-

mehr umgehend nachzuholen, auch um ein Stimmrecht in der vor dem Amtsgericht 

Paderborn stattfindenden Anleihegläubigerversammlung am 20.06.2017 zu haben. 

Grundlegende Voraussetzung für die Festsetzung eines Stimmrechts ist nach § 77 

Abs.1 InsO, dass die Forderung angemeldet ist. 

 

2. Insolvenzgläubigerversammlung am 20.06.2017 

Da es keinen gemeinsamen Vertreter gibt, sind und bleiben Sie bei jeder Insolvenz-

gläubigerversammlung nicht nur teilnahme-, sondern auch stimmberechtigt.  

Das Amtsgericht Paderborn hat mit Beschluss vom 10.04.2017 zur Insolvenzgläu-

bigerversammlung am Dienstag, den 20.06.2017, 11:00 Uhr, II. Etage, Sit-

zungssaal 218 im Amtsgericht Paderborn, Am Bogen 2–4, 33098 Paderborn gela-

den. 

Den vollständigen Beschluss inklusive der Tagesordnung können betroffene Mit-

glieder der SdK unter http://www.sdk.org/karlie im passwortgeschützten Mitglie-

derbereich in der Box „Weitere Unterlagen“ einsehen. 

Neben vielen weiteren Themen geht es auch um die Beibehaltung des Gläubiger-

ausschusses. Aktuell ist „für die Anleihegläubiger“ unter anderem unser Vor-

standsmitglied Herr Rechtsanwalt Markus Kienle Mitglied im Gläubigerausschuss. 

Sollten Sie nicht selbst an der Versammlung teilnehmen wollen oder verhindert 

sein, bietet Ihnen die SdK eine kostenlose Vertretung an. Die SdK wiederum hat 

Herrn Rechtsanwalt Markus Kienle mit der Vertretung der Anleiheinhaber beauf-

tragt. Sofern Sie die kostenlose Stimmrechtsvertretung der SdK in Anspruch neh-

men wollen, benötigen wir folgende Unterlagen von Ihnen: 

 

 Vollmachtsformular im Original! 

Sie finden das Vollmachtsformular für Herrn Rechtsanwalt Markus Kienle 

auf unserer Internetseite unter dem Link http://www.sdk.org/karlie auf der 

rechten Seite in der Box „Weitere Unterlagen.“ Bitte füllen Sie das Formular 

aus und unterschreiben Sie dieses. 

http://www.sdk.org/karlie
http://www.sdk.org/karlie
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Wir dürfen Sie bitten, an dem Formular selbst, insbesondere bei der Person 

des Bevollmächtigten, keine Veränderungen, insbesondere nicht die SdK 

selbst einzusetzen. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist eine Vertretung im 

gerichtlichen Verfahren, zu denen das Insolvenzverfahren inklusive der 

Gläubigerversammlungen zählt, nur durch Anwälte zulässig. Aus diesem 

Grunde muss die Vollmacht zwingend auf Herrn Rechtsanwalt Markus 

Kienle lauten. 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass wir das Vollmachtsfor-

mular im Original, nicht nur in Kopie benötigen.  

 

 Sperrbescheinigung Ihrer Depotbank 

Eine Sperrbescheinigung erhalten Sie von Ihrer Depotbank. Diese beweist 

Ihre Stellung als Anleihegläubiger und damit Ihr Teilnahme- und Stimm-

recht zum Zeitpunkt der Abstimmung. Die Anleihen müssen bis einschließ-

lich des Ablaufes der Gläubigerversammlung – hier: 20.06.2017 – gesperrt 

gehalten werden. Dieser Termin sollte in der Sperrbescheinigung ausdrück-

lich angegeben sein. Die Sperrbescheinigung muss den Inhaber, dessen An-

schrift, die Anzahl und den Nennwert der Anleihen sowie den Sperrzeitraum 

enthalten. 

Für die Teilnahme an der Gläubigerversammlung dürfte eine Kopie der 

Sperrbescheinigung ausreichen; sofern es Ihnen möglich ist, übermitteln Sie 

uns bitte aber auch hier aus Gründen der Vorsicht das Original! 

Sollten Sie uns bereits eine Sperrbescheinigung eingereicht haben, die Ihren 

Anleihebesitz auch bis zum Ablauf des 20.06.2017 oder darüber hinaus ge-

sperrt hält, ist keine neue/weitere Sperrbescheinigung erforderlich. (Geben 

Sie dies an: Sperrvermerk liegt bereits vor) 

 Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises 

Weiterhin benötigen wir eine Kopie Ihres Personalausweises oder Reisepas-

ses. Bitte kopieren Sie hierzu beide Seiten. Sollten Sie uns bereits im Rah-

men der Vertretung auf der Anleihegläubigerversammlung vom 29.05.2017 

eine Kopie Ihres Ausweises übermittelt haben, ist eine weitere Übermittlung 

nicht nötig. (Ebenfalls angeben: Ausweiskopie liegt bereits vor.) 

 

Bitte lassen Sie uns sämtliche Dokumente per Post bis spätestens 16.06.2017 13:00 

Uhr an folgende Adresse zukommen: 

 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) 

–  Stichwort: Karlie – 

Hackenstraße 7b 

80331 München. 

 

Aufgrund des Umstandes, dass wir die Vollmacht zwingend im Original benötigen 

– hierauf möchten wir nochmals ausdrücklich hinweisen –, wären wir für eine Vor-

abübermittlung dieser Vollmacht sehr verbunden, um die Gefahr eines nicht recht-

zeitigen Einganges der Originalvollmacht aufgrund der Beschaffung der anderen 

Unterlagen zu vermeiden.  

Alle anderen Dokumente (Sperrbescheinigung und Ausweiskopie) sollten Sie uns 

vorab per E-Mail oder auf sonstigem Wege (Telefax) zukommen lassen, wobei wir 
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aus verwaltungsorganisatorischen Gründen eine Vorabübermittlung per E-Mail be-

vorzugen. 

Bitte teilen Sie uns auch mit, ob Sie Ihre Forderung angemeldet haben, da Ihnen 

ohne Forderungsanmeldung kein Stimmrecht zusteht und somit dann Ihre Stimmen 

auch nicht vertreten werden könnten. 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 06. Juni 2017 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Karlie Group GmbH i.I.! 
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